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Teilhabeziel Arbeit
Modularisierte Angebote für Menschen mit Behinderung

■ Claudia Zinke

Die sich seit vier Jahren hinziehende Dis -
kussion über eine Reform der Eingliede-
rungshilfe betrifft auch die Institution der
Werkstatt für behinderte Menschen. Soll-
te es zu einer formalisierten »Modularisie-
rung« der Angebote für die Teilhabe an
Arbeit kommen, steht zudem die Ganz-
heitlichkeit der Eingliederungshilfe auf
dem Spiel.

Der nachfolgende Beitrag befasst sich mit
der Teilhabe am Arbeitsleben aus dem
Blickwinkel der Werkstatt für Menschen
mit Behinderung. In den Ausführungen
wird eine erste Bewertung von Vorschlä-
gen zur Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe für Menschen mit Behinderung
vorgenommen, und zwar bezogen auf das
Ziel, künftig die Leistungen zur Teilhabe
am Arbeitsleben personenzentriert und
gleichzeitig modularisiert zu erbringen.
Aufgegriffen werden dabei die Fragestel-
lungen: Was bedeutet Arbeit und Teilha-
be am Arbeitsleben für Menschen mit Be-
hinderung? Und sollte es für die betroffe-
nen Menschen besser ein umfassendes
oder ein in Einzelteilen zergliedertes –
modularisiertes – Angebot geben?

Die Werkstatt für behinderte Men-
schen ist eine Einrichtung zur Teilhabe
am Arbeitsleben. Dieser Institution ist im
Sozialgesetzbuch IX (Rehabilitation und
Teilhabe) ein eigenes Kapitel gewidmet,

in dem Bedingungen und Voraussetzun-
gen geregelt werden. Hinzu kommt die
Werkstättenverordnung, in der neben der
Struktur der Werkstatt (Eingangsverfah-
ren, Berufsbildungsbereich, Arbeitsbe-
reich) weitere differenzierte Regelungen
(Größe, Beschäftigungszeit etc.) getroffen
wurden, die kaum Spielraum lassen.

Im gesamten Sozialrecht gibt es wohl
kaum eine Institution, die so intensiv ko-
difiziert ist, wie die Werkstatt für behin-
derte Menschen. Die Wurzeln der heuti-
gen Werkstätten gehen bis in die 1950er
Jahre zurück. Bei den damaligen Bemü-
hungen der Wohnstätten, ein Beschäfti-
gungsangebot für die Menschen zu schaf-
fen, stand weder der Gesichtspunkt der
Produktion oder Rentabilität oder die Ar-
beitsentlohnung im Vordergrund. Es soll-
ten für die Menschen mit Behinderung
befriedigende Betätigungsmöglichkeiten
geschaffen werden, die darauf ausgerich-
tet waren, möglichst auch die Schwächs -
ten einzubeziehen und seien es nur weni-
ge Stunden am Tage.

Mit Unterstützung der Elternvereini-
gung der Lebenshilfe entstanden die »be-
schützenden Werkstätten«, die sich von
Anfang an als »Glied der Wirtschaft« ver-
standen und dem Faktum Produktivität
mehr Bedeutung zukommen ließen. Be-
gründet wurde dies u. a. damit, dass die
Gesellschaft es sich nicht erlauben könne,
die Kräfte der großen Gruppe der Men-
schen mit geistiger Behinderung unge-
nutzt zu lassen.

Erst in den 1960er Jahren wurde – aus-
gehend von einem internationalen Sym-
posium – die soziale Rehabilitation als
gleichwertiges Ziel neben die arbeitsmä-
ßige Rehabilitation gestellt. Von da an
wurde die Teilhabe für Menschen mit ei-
ner geistigen Behinderung an einer ge-
schützten Beschäftigung nicht als Sache
der Wohltätigkeit, sondern als Rechtsan-
spruch verstanden. Kostenträger war al-
lein die Sozialhilfe. Erst 1969 kam mit
dem Arbeitsförderungsgesetz die Bundes-
anstalt für Arbeit als Träger insbesonde-

re für berufsfördernde Leistungen für
Menschen mit Behinderung hinzu. Infol-
ge dessen wurde die bisher auf soziale
Eingliederung ausgerichtete Konzeption
auf eine arbeitsmarkt-, produktions- und
leistungsorientierte Konzeption erweitert.
In dieser Zeit wurde das bis heute gelten-
de konzeptionelle Fundament für die
Werkstätten mit vier wesentlichen Merk-
malen gelegt:
• Die Doppelorientierung der Werkstatt:

Auf der einen Seite soll die Werkstatt
Dauerarbeitsplätze für behinderte
Menschen zur Verfügung stellen, die
wegen Art oder Schwere ihrer Behinde-
rung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt nicht vermittelt werden können.
Auf der anderen Seite hat die Werkstatt
die Verpflichtung, Beschäftigte auf den
allgemeinen Arbeitsmarkt vorzuberei-
ten und zu vermitteln.

• Das unterschiedliche Leistungsrecht:
Für die Leistungen in der Werkstatt
sind die Bundesanstalt für Arbeit und
der Träger der Sozialhilfe mit jeweils
unterschiedlichen Leistungsvorausset-
zungen und Zielen zuständig.

• Die Einführung von Aufnahmekrite-
rien: Voraussetzung für Aufnahme von
Menschen mit Behinderung ist, dass
diese ein Mindestmaß wirtschaftlich
verwertbarer Arbeitsleistung erbringen.

• Die Bindung von Nachteilsausgleichen
an die Institution: Menschen mit Be-
hinderung, die in anerkannten Werk-
stätten beschäftigt sind, werden in der
gesetzlichen Krankenversicherung, der
sozialen Pflegeversicherung, der gesetz-
lichen Rentenversicherung und der ge-
setzlichen Unfallversicherung versi-
chert.
Bis vor wenigen Jahren waren Werk-

stätten für behinderte Menschen unbe-
stritten das dominierende Beschäftigungs-
angebot. Es war selbstverständlich, dass
Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung nach Abschluss der Schule berufli-
che Bildungsmaßnahmen in den Werk-
stätten wahrnahmen und im Anschluss
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daran in der Regel lebenslang den Ar-
beitsbereich besuchten.

Seit einigen Jahren wird die Institution
Werkstatt jedoch immer wieder hinter-
fragt. Ursache für die aufkommende Kri-
tik ist vor allem die zunehmende Anzahl
von Beschäftigten und die damit verbun-
denen steigenden Kosten. Die Bundesre-
gierung hat u. a. diese Kritik aufgegriffen
und sich im Jahre 2005 im damaligen Ko-
alitionsvertrag von CDU/CSU und SPD
darauf verständigt, dass mehr Menschen
mit Behinderung die Möglichkeit haben,
außerhalb von Werkstätten für behinder-
te Menschen ihren Lebensunterhalt im
allgemeinen Arbeitsmarkt erarbeiten zu
können. Um dieses Ziel zu erreichen,
wurden in den letzten Jahren neue Maß-
nahmen gesetzlich verankert. Dazu gehö-
ren das Instrument zur Diagnose der Ar-
beitsmarktfähigkeit besonders betroffe-
ner Menschen (DIA-AM, 2008) und das
Gesetz zur Einführung »Unterstützter Be-
schäftigung« (UB, 2009).

Die Arbeits- und Sozialministerkonfe-
renz hat sich seit 2007 in ihren Beschlüs-
sen zur Weiterentwicklung der Eingliede-
rungshilfe jährlich mit der Teilhabe am
Arbeitsleben befasst. Als Ergebnis liegen
nach vier Jahren intensiver Diskussion
Eckpunkte vor, auf deren Grundlage
noch in diesem Jahr ein Arbeitsentwurf
für ein Gesetz zur Weiterentwicklung der
Eingliederungshilfe erstellt werden soll.

Grundsätzliches Ziel dieser Reform soll
sein, das Leistungsspektrum von einer
bisher einrichtungsorientierten zu einer
personenzentrierten Leistung auszurich-
ten. Für die Teilhabe am Arbeitsleben
sind u. a. die Zulassung »alternativer«
Anbieter in Ergänzung zur Werkstatt, die
Einführung eines Lohnkostenzuschusses
in »geeigneten Fällen«, die Einführung ei-
nes beruflichen Orientierungsverfahrens,
die Weiterentwicklung der Fachausschüs-
se und die Einführung von Leistungsmo-
dulen von Bedeutung. An der Zielgruppe
und den bisherigen Zugangsvorausset-
zungen für eine Werkstatt für Menschen
mit Behinderung wird festgehalten.
Grundsätzlich könnten solche Entwick -
lungen den Übergang auf den allgemei-
nen Arbeitsmarkt oder die Inanspruch-
nahme Persönlicher Budgets für die Teil-
habe am Arbeitsleben fördern, zumal
über Regelungen für ein Rückkehrrecht
in die Werkstatt nachgedacht wird.

Die seit Jahren intensiv bestehende
Dis kussion zur Reform der Eingliede-

rungshilfe und den Gedanken der per-
sonenorientierten der modularisierten
Leistungen haben verschieden Akteure
aufgegriffen. Dazu gehören beispiels-
weise das Projekt »JobBudget« im Rah-
men des Persönlichen Budgets und die
Überlegungen der Bundesarbeitsge-
meinschaft überörtlicher Sozialhilfeträ-
ger in ihrer Stellungnahme zur Weiter-
entwicklung der Eingliederungshilfe.
Wesentlicher Kern der Vorschläge der
überörtlichen Sozialhilfeträger ist, dass
die bisher in den §§ 39 bis 41 SGB IX
beschriebenen Werkstattleistungen ge-
setzlich modularisiert werden sollen.
Hierfür werden sechs Module vorge-
schlagen, die unterscheiden zwischen
Leistungen für berufliche Bildung,
 Beschäftigung zu einem angemessenen
Arbeitsentgelt, Arbeitsbegleitung, Wei -
terentwicklung der Persönlichkeit, För-
derung des Übergangs auf den allge-
meinen Arbeitsmarkt und sonstigen
Leistungen (z.B. Beförderung). Darüber
hinaus soll der Sozialhilfeträger allein
in einem Hilfeplanverfahren feststellen,
welche Leistungen (Module) der einzel-
ne behinderte Mensch benötigt (Hilfe-
bedarf).

Die Leistungs-Module können unver-
ändert auf der Grundlage der bestehen-
den gesetzlichen Bestimmungen in einer
Werkstatt für behinderte Menschen er-
bracht werden. Alternativ dazu sollen
andere Leistungserbringer die Leistun-
gen auch einzeln anbieten können. Aller-
dings soll im Gegensatz zur Werkstatt
bei anderen Leistungserbringern eine
förmliche Anerkennung nicht erforder-
lich sein. Die Bundesarbeitsgemeinschaft
überörtlicher Sozialhilfeträger ist weiter-
hin der Auffassung, die geplante Perso-
nenzentrierung und die Modularisierung
der Leistungen zur Teilhabe am Arbeits-
leben böte die Chance für ein neues Ver-
gütungssystem. Dieses neue Vergütungs-
system soll sich nicht mehr nur an den
Kosten der Werkstatt orientieren, son-
dern auch – auf Dauer überwiegend
oder ausschließlich – am Bedarf des Leis -
tungsempfängers. Die einzelnen Module
könnten im Grundsatz trägerunabhän-
gig auf der Länderebene kalkuliert wer-
den. Weitere Vorschläge betreffen die
Schaffung von Vergütungsgruppen, ein-
heitliche prozentuale Zuschläge für
Sachkosten, den Investitionsbetrag und
die Zuordnung des Mittagessens zum
Lebensunterhalt.

Berufliche Bildung, Beschäftigung
und Persönlichkeitsentwicklung
kennzeichnen die Werkstatt

Nach § 136 Abs. 1 SGB IX hat die
Werkstatt den leistungsberechtigten be-
hinderten Menschen eine angemessene
berufliche Bildung und eine Beschäfti-
gung zu einem ihrer Leistung angemesse-
nen Arbeitsentgelt aus dem Arbeitsergeb-
nis anzubieten. Darüber hinaus hat sie es
zu ermöglichen, die Persönlichkeit weiter-
zuentwickeln.

Berufliche Bildung, Beschäftigung und
Persönlichkeitsentwicklung sind also die
Trias, die Werkstattarbeit kennzeichnen.
Insofern unterscheidet sich die Beschäfti-
gung in einer Werkstatt für behinderte
Menschen vom allgemeinen Arbeits-
markt, der durch den Austausch von
Leis tung gegen Entgelt geprägt ist. Eine
auf Dauer angelegte berufliche Bildung
und Maßnahmen zur Weiterentwicklung
der Persönlichkeit gehören schwerpunkt-
mäßig nicht zu den Zielen der Unterneh-
men auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt.

Damit dem unterschiedlichen Leis -
tungsvermögen der Menschen mit Behin-
derungen Rechnung getragen werden
kann, hat der Gesetzgeber eine Vielfalt
bei einem Angebot an Arbeitslätzen in
Werkstätten gewollt und dies im § 136
Abs. 1 SGB IX zum Ausdruck gebracht.
Die Werkstatt soll demnach über ein
möglichst breites Angebot an Berufsbil-
dungs- und Arbeitsplätzen verfügen. Es
ist sicherlich nichts dagegen einzuwen-
den, dass berufliche Bildung, Beschäfti-
gung und Persönlichkeitsentwicklung, die
im bisherigen Verständnis der Institu-
tionsbezogenheit pauschal angeboten
wurden, künftig differenzierter beschrie-
ben und als Module bezeichnet werden.
Es ist auch nicht zu beanstanden, dass an-
stelle der heute im SGB IX beschriebenen
Leistungen, »personenorientierte Leistun-
gen« definiert werden sollen, die der
Mensch mit Behinderung unabhängig
von Ort und Träger der Leistungserbrin-
gung – auch in Form eines Persönlichen
Budgets – in Anspruch nehmen kann.
Voraussetzung wäre allerdings, dass die
erwähnte Trias – berufliche Bildung, Be-
schäftigung und Persönlichkeitsentwick -
lung – erhalten bleiben. Ob dies Module
oder Leistungskomplexe künftig sein
können, ist von verschiedenen Bedingun-
gen abhängig. Die Vorstellungen der
Bundesarbeitsgemeinschaft überörtlicher
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Sozialhilfeträger sind bezogen auf die
Trennung zwischen Leistungen zur
Weiterentwicklung der Persönlichkeit
und denen der Beschäftigung, das alleini-
ge Feststellen der Sozialhilfeträger der er-
forderlichen Module und die Unterschei-
dung zwischen »erforderlichen« und
»übrigen Leistungen« bei weiterem Be-
darf kritisch zu betrachten und werfen
mindestens dreizehn Fragen auf:

Erste Frage: Wird es Pflicht und Zusatz-
leistungen geben? Oder wird geplant, Leis-
tungen, die bisher der Teilhabe am Ar-
beitsleben zugeordnet waren, künftig an-
deren Maßnahmen anzugliedern,
beispielsweise der Pflege oder der Teilhabe
am Leben in der Gemeinschaft mit verän-
derten Bedingungen bei der Einkommens-
und Vermögensprüfung und bei der Unter-
haltsheranziehung der Angehörigen?

Zweite Frage: Lassen sich die künftigen
Module von denen der »Unterstützten
Beschäftigung« und der »Diagnose der
Arbeitsmarktfähigkeit« abgrenzen?

Dritte Frage: Werden die Menschen
künftig noch mehr zwischen den Leis -
tungsträger hin- und herverwiesen und er-
leben wir möglicherweise eine Renaissance
der Auseinandersetzungen der 1960er Jah-
re zwischen den Vorstellungen der Agen-
tur für Arbeit und der Sozialhilfe?

Vierte Frage: Welche Funktion wird
künftig der Fachausschuss haben? Soll die
multiprofessionelle und interdisziplinäre
Feststellung der Werksattfähigkeit zugun-
sten einer alleinigen Feststellung durch
den Sozialhilfeträger aufgegeben werden?

Fünfte Fragen: Wer übernimmt die
Verantwortung und wer organisiert die
Kooperation im Prozess der Umsetzung,
bezogen auf die Qualität der Leistungen,
wenn die Module von unterschiedlichen
Anbietern erbracht werden?

Sechste Frage: Wer wird die Menschen
zu diesen differenzierten Leistungen bera-
ten und wer übernimmt die Beratungsleis-
tungen?

Siebte Frage: Wird es Verpflichtungen
für die Leistungsanbieter geben, Koope-
rationsvereinbarungen einzugehen?

Achte Frage: Wird es Veränderungen
geben bezogen auf den Status (arbeitneh-
merähnliches Rechtsverhältnis) für den
Menschen mit Behinderung geben, wenn
er die Module von unterschiedlichen An-
bietern erhält?

Neunte Frage: Mit wem schließt der
behinderte Mensch den Vertrag für die
Leistungen der Module, wenn dies unter-

schiedliche Anbieter sind? Wird er meh-
rere Verträge schließen müssen?

Zehnte Frage: Von wem erhält er sein
Arbeitsentgelt?

Elfte Frage: Wo wird der behinderte
Mensch künftig seine Mitwirkungsrechte
geltend machen, welchem »Werkstattrat«
schließt er sich an?

Zwölfte Frage: Nach den Vorstellungen
der Bundesregierung können die alternati-
ven Anbieter für Leistungen auch die Inte-
grationsfachdienste sein – kann dieses neue
Angebot kompatibel mit den bestehenden
Aufgaben der Integrationsfachdiensten im
Rahmen der Ausgleichsabgabe sein? Und:
Werden die Leistungen der beruflichen Bil-
dung künftig den Vorgaben der öffent-
lichen Ausschreibung unterliegen?

Dreizehnte Frage: Werden die von der
Bundesregierung gewollten künftigen »al-
ternativen Anbieter« die gleiche Qualität
und den selben Umfang der Leistung wie
die Werkstätten erbringen müssen, bei-
spielsweise die Sicherstellung der Fahr-
dienstleistungen zum Arbeitsplatz oder
wird es eine »Werkstatt light« geben?

Nach jetzigen Einschätzungen besteht
die Gefahr, dass die Ganzheitlichkeit der
Eingliederungshilfe mit der Einführung
von Modulen aufgegeben wird. Beispiel-
haft sei hier die Leistung für die Einnah-
me des Mittagessens in der Werkstatt be-
nannt. Leistungsmodule oder Komplex-
leistungen machen nur Sinn, wenn klar
ist, dass auch ein Leistungsträger dafür
geradesteht. Schon heute gibt es genü-
gend rechtliche Auseinandersetzungen
aufgrund des gegliederten Systems.

Für Menschen mit Behinderung kann
eine Alternative zur Teilhabe am Arbeitsle-
ben in der Werkstatt nur eine Beschäfti-
gung unter vergleichbaren Kriterien sein.
Dazu gehört, dass persönlichkeitsbildende
Maßnahmen in der beruflichen Teilhabe
nicht zur Disposition stehen. Eine Über-
prüfung, ob nicht Teile der persönlichkeits-
bildenden Leistungen der Teilhabe am Le-
ben in der Gemeinschaft zugeordnet wer-
den können, darf nicht vorgenommen
werden. Fähigkeiten der Persönlichkeit,bei-
spielsweise der Kommunikation, sind Fä-
higkeiten, die für eine Teilhabe sowohl am
Arbeitsleben als auch in der Freizeit und im
Wohnen eine wichtige Voraussetzung dar-
stellen, sie sind deshalb auch jeweils in die-
sen Bereichen entsprechend zu fördern oder
durch Assistenz zu unterstützen.

Weiterhin besteht die Gefahr, dass bei
einer Modularisierung der Leistungen ein

abgeschlossener Leistungskatalog den In-
dividualitäten der Menschen kaum ge-
recht werden kann und möglicherweise
nur einen Teil der Leistungen decken
wird. Dies stellt eine besondere Gefahr für
Menschen mit hohem Unterstützungsbe-
darf dar. Beispielhaft sei hier die Pflege-
versicherung genannt, deren Umsetzung
durch Leistungskomplexe geprägt ist.

Allerdings können Module die Chance für
einen bundesweit einheitlichen Leistungska-
talog sein. Personenorientierte Leistungen
brauchen individuelle Lösungen. Abschlie-
ßende Module können dem nicht gerecht
werden. Personenorientierte Leistungen
brauchen eine Änderung des restriktiv gere-
gelten Werkstättenrecht. Vorstellbar wäre
ein Verordnung vom Bundesgesetzgeber, in
der die Qualität der Teilhabeleistungen
gleichermaßen für Werkstätten und für »al-
ternative Anbieter« geregelt werden könnte.

Personenorientierte Leistungen schlie-
ßen auch Menschen mit hohem Unterstüt-
zungsbedarf ein. Insofern wäre der Begriff
»Mindestmaß wirtschaftlich verwertbarer
Arbeitsleistung« in § 136 SGB IX zu strei-
chen, so dass für alle Menschen mit Behin-
derung der Zugang zu einer für sie ange-
messenen Beschäftigung möglich wird.

Personenorientierte Leistungen brau-
chen Vertrauen der Leistungsträger in die
Leistungsanbieter. Misstrauen befördert
verstärktes Kontrollabläufe, die zu klein-
teiligen Maßnahmen und Vergütungen
führen, und kaum Spielräume für indivi-
duelle Lösungen zu lassen.

Resümee

Differenzierte Leistungen können mehr
Wahlmöglichkeiten für solche Menschen
mit Behinderungen schaffen, die einen
Rechtsanspruch auf Beschäftigung in einer
Werkstatt haben. Allerdings kommen
Zweifel auf, ob die Vorstellungen der über-
örtlichen Sozialhilfeträger den Beschlüssen
der Arbeits- und Sozialministerkonferenz
und den wiederholten Bekräftigungen der
Bund-Länder-Arbeitsgruppe übereinstim-
men. Die Vertreter der beiden Gremien ha-
ben stets das Grundanliegen betont, näm-
lich Teilhabemöglichkeiten und Leistungen
der Eingliederungshilfe für Menschen mit
Behinderungen und deren Angehörigen
nicht einzuschränken, zu ihrem Nachteil zu
kürzen oder wegfallen zu lassen.

Eine schwierige, aber lohnenswerte
Aufgabe für alle Beteiligten. ◆
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